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8. Senat 
8 B 528109 

VG Darrnstadt 3 L 247/09.DA(4) 

HESSISCHER VERWALTUNOSOERICHTSHOF 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 

1. des Herrn Werner Fritzsche, 
In den Obergärten Ib, 63329 Egelsbach, 

2. des Herrn Peter Janicki, 
Frankfurter Straße 16,63329 Egelsbach, 

3. des Herrn Günther de las Heras, 
Ernst-Ludwig-Straße 89, 63329 Egelsbach, 

Antragsteller und BeschwerdefUhrer, 

bevollmächtigt; ~echkanwalt Matthias Mtlller-Meinecke, 
FUrstenberger Straße 168 F, 60323 Frankfurt arn Main; 

die Gemeinde Egelsbach, 
vertreten durch den Gemeindevorstand. 
Freiherr-vom-Stein-Straße 13, 63329 Egelsbach, 

' Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin, 

bevollm3chtigt: 1. ~essischer Stlidte- und Gemeindebund e. V., 
Henri-Dunant-Straße 13, 63165 Mühlheiin am Main, 

2. Rechtsanwalte FPS Fritze Paul Seelig, 
Eschersheimer Landstraße 25 - 27,60322 Frankfurt am Main, 

wegen ~ommunalveifassun~srechtsl~ür~erbe~ehren~erka~f gemeindlicher 
GmbH-Anteile 
hier: Beschwerde im einstweiligen Rechtsschutzverfahren 

hat der Hessische Vennraltungsger~chtsh6f - 8. Senat - durch. 
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Vorsitzenden Richter am Hess. VGH Hdllein, 
Richter am Hess. VGH Jeuthe, 
Richterin am. Hess. VGH Dr. Lambrecht 

am 18. Marz 2009 beschlossen: 

Auf die Beschwerde der Antragsteller wird der Beschluss des' Verwaltungsgerichts 
Darrnstadt vom 3. März 2009 - 3 L 247109.DA (4) - geändert. 

Der Antragsgegnerin wird im Wege einstweiliger Anordnung untersagt. vor Ablauf 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe einer ~ntschei'dung ih~er ~emeindevertre- 
tung über die Zulässiakeit des am 24. Februar 2009 eingereichten Büraerbeaeh- 
rgni .Flugplatz ~~e lsbach"  eine Entscheidung ihrer ~emeindevertretun~ hber die 
Zustimmuna zu Abschluss und Durchfnhrunci des mit der NetJets Luxembouro 
Holding ~ompany S.i.r.1. (SociBte i responiabilite 1imitee)'vereinbarten und nota- 
riell beurkundeten ~nteilskaufvertrages vom 30. Januar 2009 herbeizufllhren. 
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. 

Die Antragsteller haben jeweils 119 und die Antragsgegnerin hat 213 der erst- und 
rweitinstanzliciien Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Streitwert wird auch fllr das Beschwerdeverfahren auf 5.000,00 E festgesetzt. 

G r ü n d e . :  

1. 

Die Antragsteller sind Vertrauensleute eines B~rgerbegehrens, das sich gegen den Ver- 

kauf von GmbH-Anteilen der Antragsgegnerin an der Hsssischen Flugplatz GmbH Egels- 

bach (HFG) richtet. 

Die Antragsgegnerin hält 11 ,I %des Stammkapitals dieser Gesellschaft, weitere Anteils- 

eigner sind die KVBG ~reisverwaltun~sbeteiii~un~s~esellschafl rnbH mit 39,22 %, die 

Stadtwerke Offenbach Holding ~ m b ~  mit 33,44 %, die Stadtwerke Langen GmbH mit 

6,88 % und die Stadt Langen mit 9,44 %. 

Trotz einer im Jahre 2004 zur Ermdglichung gewerblichen Luftverkehrs durchgefnhrien 

Pistenverlilngerung befindet sich die HFG in einer anhaltend schlechten wirtschaftlichen 

Lage, die inzwischen zu einem ,,Investitionsstau" von Ca. 7,8 Mio. Euro und Darlehensver- 

bindlichkeiten von Ca. 5,2 Mio. Euro geführt hat:Die Gesellschafter beschlossen zur Besei- 

tigung einer von der HFG Mitte September 2008 auch in der Öffentlichkeit mitgeteilten dro- 
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henden Zahlungsunfähigkeit im November 2008 letztmalig eine Erhöhung des Stammkapi- 

tals um 500.00,OO E auf 3.749.300,OO E und erklärten übereinstimmend, darüber hinaus 

keine weiteren Zahlungen mehr leisten zu wollen. Statt weiter ~ a ~ i t a l  zuzuschließen, sollte 

ein privater Investor gefunden warden. Uber die angespannte finanzielle Situation der 

HFG, die Verhandlungen mit zwei privaten Investoren und den möglichen weiteren Ausbau 

des Flughafens wurde u.a. der Haupt- und Finanzausschuss der'Antragsgegne0n in einer 

dffentlichen Sondersitzung am 26. November 2008 informiert. 

In einem yon der Antragsgegnerin in Auftrag gegebenen Gutachten vom 18. Januar 2009 

kam der Gutachter Faulenbach da C0stau.a. zu den Ergebnissen. dass die derzeitige „Al- 

ternativloslgkeit" - Insolvenz oder Verkauf - die Geschiftsfiihrung der HFG zu vertreten 

habe, die.die Gesellschaft vordringlich aus dem dauerhaften Defizit herausführen und erst 

dann über erforderliche Erweiterungen und lnvestltionen nachdenken sollte, und dass ein 

dem ~utachter vorgelegter Vertragsentwurf erhebliche finanzielle Risiken für die Verkäufer 

beinhalte. 

Nachdem die Gesellschafter in einer Gesellschafteiversammlung am 28. Januar 2009 

„-jeder einzeln fUr sich -" den verkauf ihrer jeweiligen Geschifisanteile unter Abweichung 

von der im Gesellschaftsverti'ag geregelten Andienungspflicht gegenober den Mitgesell- 

schaftern unmittelbar an den privaten Investor beschlossen hatten, wobei die Antragsgeg- 

nerin ihre Erklarung unter ,,Bedingung des Gremienvorbehalts" abgegeben hatte. schlos- 

sen sie unter dem 30. Januar 2009 einen notariell beurkundeten Anteilskaufvertrag über 

100 % ihrer Geschaftsanteile mit der NetJets Luxembourg Holding Company S.A.r.1. (im 

Folgenden: NetJets) ab. NetJets ist ein wellweit fuhrender Betreiber von ~rivatjets für den 

Gesch3ftsflugverkehr und Teil der Berkshire Hathaway Group, deren Vorstandsvorsitzen- 

der deramerikanische Investor Warren Bufett ist. b n  dem ~asiskaufpreis in Hdhe des 

Stammkapitals der HFG entfallen laut Vertrag auf den Geschtiftsanteil der Antragsgegnerin 

413.000,OO Ei, die am Vollzugstag fällig und zahlbar werden. Als eine von sechs Vollzugs- 

bedingungen ist in § 4 Nr. 4.2.2 des Vertrages aufgeführt: 

.Die folgenden Gremien der Verkäufer 1 bis 5 (für die Antragsgegnerin die „Gemeindever- 

treterversarnmlung") haben dem Abschluss und der Durchführung dieses Vertrages durch 

den jeweils betroffenen Verkäufer zugestimmt (andernfalls gilt die entsprechende Bedin- 

gung in Bezug auf alle Geschiftsanteile als nicht erfüllt)"; in Nr. 4.4 ist insoweit eine beid- 
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seitige VerzichtsmOglichkeit vorgesehen. Nach Nr. 4.5 steht der ~äuferin ein Rilcktritls- 

recht zu. wenn der Vollzug nicht spätestens vier Monate nach dem Unterzeichnungst'ag 

stattgefunden hat. 

Weiterhin sind unter Nr.3.3 des Vertrages .bedingungsabhängige Kaufpreise 1 und 2" von 

250.000,00 € und 500.000,OO f, insgesamt 750.000,OO €, vereinbart, die u.a. die Erteilung 

bestimmter, die bisherigen Nutzungsrnöglichkeiten erweiternder Genehmigungen fbr den 

beabsichtigten Flugbetrieb innerhalb eines Jahres bzw. von fOnf Jahren nach ~ertragsun- 

terzeichnung voraussetzen, anteilsmäßig auf die Verkäufer verteilt und nach dem Nach- 

weis des Eintritts der Bedingungen fällig werden. 

Gleichzeitig vereinbarten die Parteien einen "Vertrag Ober die Enlwicklung und den Ausbau 

des Flugplatzes Frankfurt-Egelsbach", der durch eine .Vereinbarung Ober den Flugplatzbe- 

trieb" zwischen der Antragsgegnerin und der Käuferin ergänzt werden soll. 

Die mit dem Flugplatzverkauf zusammenhängenden Fragen wurden u.a. in einer Bürger- 

Versammlung am 11. Februar 2009 erläutert. 

Die ~ n t i ~ s t e l l e r  reichten durch ihren Verfahrensbevollmächtigten am 24. Februar 2009 

das vorliegend streitige Bürgerbegehren * F ~ " ~ ~ l a t z  Egelsbach' beim Gemeindevorstand 

der Antragsgegnerin ein. 

Das Bürgerbegehren hat folgenden Worllaut: 

.Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Durchfhhrung eines Borgerentschei- 
des gemäß 5 8b der Hessischen Gemeindeordnung zu folgender Frage: 

Sind Sie gegen den Verkauf der GmbH-Anteile der Gemeinde 
Egelsbach an der Hessischen Flugplatz GmbH? 

BegrOndung: Ein Verkauf der ~geisbacher Anteile an der Flugplatz GmbH 
(HFG) fuhrt zu einer Erweiterung des Flugplatzes. Dies bedeutet höhere Lärm- 
und Umweltbelastung, schlechtGe ~ebensbedin~un~en sowie Wertminderung 
von Häusern und GrundstUcken in Egelsbach. 

Kastendeckungsvorschlag: Filr die Gemeinde Egelsbach werden für die ver- 
lanate Maßnahme voraussichtlich Kosten anfallen. Durch den Verzicht auf die 
~eräußerung ihrer HFG-Anteile (aktueller Wert nominal 430.000E) wird der 
Gemeinde Egelsbach ein Verkaufserlr)~ in HBhe von E 413.000,-- zuzüglich wei- 
terer G 82.575,--, bei ErfOlluna von Bedingungen aus dem Kaufvertrag. entge- 
hen. Sie wird außerdem zukünftig anfall&de\lerluste der ~esellschäfl anteilig 
zu tragen haben. Sollten die Gesellschafter der HFG weitere Verlustausgleiche 
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ablehnen, so kann eine mogliche Inqolvenz der HFG fUr die Gemeinde Egels- 
bach zu einem teilweisen bis vollständigen Verlust ihres Anteils am Stammkapi- 
tal der Gesellschaft mit dessen aktuellen Wert fuhren. 
Die Kosten sollen durch den Erlos aus dem Verkauf von gemeindeeigenen Bau- 
plätzen in bestehenden oder noch zu erschließenden Baugebieten wie im 
.Brühl" undloder in der "Leimenkaute" undloder dem Verkauf von Immobilien wie 
der ehemaligen Gemeindebucherei in der Ernst-Ludwig-Straße 88 gedeckt wer- 
den." 

Am 27. Februar 2009 haben die Antragsteller beim Verwaltungsgericht Darmstadt den Er- 

lass einer einstw,eiligen Anordnung beantragt. Zur BegrOndung haben sie im Wesenllichen 

vorgetragen: 

Die Sicherung ihres initiierenden Bürgerbegehrens sei erforderlich, weil weder Bürgerbe- 

gehren noch Bürgerentscheid gegenüber einer fOr den 5. März 2009 vorgesehenen ab- 

schlieRenden Beschlussfassung der Gemeindevertretung über die Zustimmung zu dem 

bereits abgeschlossen und notariell beurkundeten Anteilskaufvertrag vom 30. Januar 2009 

aufschiebende Wirkung entfalteten. Die Zuslimmung wurde den Vertrag rechtswirksam und 

deshalb durch Schaffung vollendeter Tatsachen das eingereichte Bürgerbegehren gegen- 

standslos machen. Sie hätten auch alle ~ertragsparteien vorher über das Bürgerbegehren 

informiert, so dass ihnen ein Scheitern des Vertrages dirch eine zeitverzögerung nicht 

entgegengehalten werden könne. 

Ein Anordnungsanspruch ergebe sich aus 5 Bb HGO. Das angestrebte Ziel, den Verkauf 

der Gesellschaftsanteile an der HFG zu verhindern, stelle eine wichtige Angelegenheit der 

Gemeinde dar, die von dem ~~sschlusskatalog des § 8b Abc. 2 HG0 nicht erfasst werde. 

Die Begründung des Bürgerbegehrens entspreche 5 8b Abs. 3 Satz 2 HGO. Nach den 

Voraussetzungen für die bedingungsabhängigen Kaufpreise fuhre der Anteilskaufvertrag 

zu einem Ausbau des Flugplatzes mit höheren Lärm- und Urnweltbelastungen; der Ergäti- 

zungsvertrag enthalte lediglich untaugliche Bemühungen, diese zu vermindern. Der Kos- 
«_ , 

tendeckungsvorschlag genüge ebenfalls den Anforderungen dieser Vorschrift. Das Bürger- 

begehren beziehe sich auf die Aussagen aller Gesellschafter der HFG. einen weiteren Ver- 

lustausgleich abzulehnen und eine Insolvenz der Gesellschaft in Kauf zu nehmen, und be- 

nenne als Folge den teilweisen bis vollständigen Verlust des Anteils der Gemeinde am 

Stammkapital derGesellschaft mit dessen aktuellem Wert. In öffentlichen Außerungen des 

Gemeindevorstands und der Vorsitzenden der Gemeindevertretung der Antragcgegnerin 

und des Gesch8ftsfOhrers der HFG sei imFebruar 2009 als Folge eines erfolgreichen Bur- 
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gerenischeids die lnklvenz der Gesellschaft dargestellt worden. Die finanzielle Tragweite 

dieser Insolvenz fOr die Antragsgegnerin werde vom BLjrgerbegehren unzweideutig be- 

nannt und wertmäßig beziffert. Es werde auch dargestellt, wie der Verlust des Erlöses aus 

dem Anteilsverkauf ausgeglichen werden könne. Das Treuhandkonto für das Baugebiet 

.Im BrUhl" weise einen uberschuss von 3,6 Mio. Euro auf und die Antragsgegnerin habe 

daraus in der Vergangenheit bereits einen Kassenvorschuss von 3 Mio. Euro ausgezahlt 

bekommen. Der Kaufpreiserlös aus der Veräußerung der umstrittenen GmbH-Anteile an 

der HFG'sei bislang nicht in den Haushalt der Antragsgegnerin eingestellt worden und ste- 

he deshalb wie die ~rundstücksverkaufserlös~ für die „zukünftige Bildung neuer ~erma-  

gensgüter" zur Verfügung. Auch aus dem Verkauf von ca. 21000 qm gemeindeeigener 

Grundstücke im Baugebiet „Leimenkaute" als Bauerwartungsland kSnne die ~ntragsgegne- 

rin in absehbarer Zeit Einnahmen erzielen. Das gelte auch fUr das HausgrundstUck der 

Gerneindebücherei nach Abriss des Gebäudes. 

Obwohl das Bürgerbegehren vor dem Hintergrund der einmOtigen Außerungen aller Ge- 

sellschafter und der Geschäftsführung der HFG, die jede ErhShung des Gesellschaftskapi- 

tals bzw. jede Übernahme eines weiteren Verlustes kategorisch ausgeschlossen hätten, 

keine Alternative zu der Insolven~ der Gw'sellschaff sehe, habe es die BOrger fUr den Fall 

der Weiterführung des defizitären Betriebs Ober die finanziellen Konsequenzen informiert. 

Die Höhe dieser Verlustesei keinesfalls gesichert, sondern hcinge entscheidend von zu- 

künftigen Entscheidungen der Unternehmensflihrung ab. Die Antragsgegnerin sei den 

Empfehlungen des Gutachters Faulenbach da Costa fOr einen weiteren Betrieb nicht ge- 

folgt: sie habe dieses Gutachten vielmehr weder zu ihrer Verwaltungsakte genommen noch 

in die Gesellschafle~ersammlung eingebracht oder auch nur eine Stellungnahme der Ge- 

schäftsftlhrung der HFG eingeholt. Sie sei offensichtlich an einem wirtschaftlichen Betrieb 

des ~lugplatzes'nicht interessiert, sondern sehe nur die Alternative eines Verkaufs ihrer 

Gesellschaftsanteile oder der Insolvenz. Vor diesem Hintergrund habe das BOrgerbegeh- 

ren weder die vor'geschlagenen Mannahmen noch die von der Geschäftsführung der HFG 

fOr Sanierungen gewunschten Kapitalzuführungen in Hohe von 7,8 Mio. Euro behandeln 

müssen. Auch die Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 5,2 Mio. Euro hätten 

nicht,aufgefOhrt werden, mOssen, weil die Antragsgegnerin als Gesellschafterin einer 

GmbH für diese keine Ausgleichspflicht treffe, weil sie weder eine Haftung noch eine Bürg- 

schafl übernommen habe. Die ~es~llschafterin einer GmbH haite maximal in Höhe ihrer 



2 4 . M ä r z  2009 1 5 : l :  k e s s .  V G H  K a s s e l  N r .  0 4 2 8  S. 8 

vertraglich Ubernommenen Gesellschaftsanteile; das gelte auch im Rahmen eines Liquida- 

tions- oder Insolvenzverfahrens. ~ u c h  bei einer Übernahme der anderen Gesellschaftsan- 

teile durch NetJets sei die Antragsgegnerin nicht verpflichtet, bei einer Erhöhung der Kapi- 

taleinlage ihrerseits entsprechende anteilige Kapitalzuschüsse zu leisten, dadurch verrin- 

gere sich lediglich ihr Gese~lschaftsanteil. Insgesamt könne'eine mögliche Insolvenz der 

Gesellschaft lediglich zum vollständigen Wertverlust der Gesellschaftsanteile der Antrags- 

gegnerin fuhren, wobei die Höhe der verwertbaren Verrnögenswerte der HFG noch nicht 

bekanntsei. 

Der ~ostendeckun~svorschla~ verstoße auch nicht gegen den Grundsatz der sparsamen 

und wirtschaftlichen Haushaltsführung gemaß $§ 10 und 92 HGO. 

Die Antragsteller haben beantragt, 

im Wege der einstweiligen Anordnung - ggf. durch den Vorsitzenden -vor dem 
5. März 2009 

1. dem Antragsgegner zu 2) (Gemeindevorstand) vorläufig bis zur Feststellung 
des Ergebnisses des BUmerentscheides zum eingereichten zweiten BOraer- 
begehren .Flugplatz ~ ~ e l i b a c h "  zu untersagen, mit dem Anteilskäufer ( ~ e t -  
Jets) weitere VerlrAge zur tukllnftigen Nutzung des' Flugplatges Egelsbach. 
zum Ausbau des Flugplatzes und zu anderen Zusatzvereinbarungen zum 
Kaufvertrag zu paraphieren oder abzuschlieRen, 

2. der Antragsgegnerin zu I) (Gemeindevertretung) vorlauflg bis zur Feststel- 
lung des Ergebnisses des BUrgerentscheides zum eingereichten zweiten 

den "Verkauf der Geschäftsanteile an der Hessischen Flugplatz ~ m b ~  
(HFG), über die Entwicklung und den Ausbau des Flugplatzes Frankfurt- 
Egelsbach", 

die „Andienung der Geschäftsanteile der Hessischen Flugplatz GmbH ge- 
mäh 5 14 Abc. 2 - 4 des Gesellschaflsvertrages' und 

den „Abschluss eines separaten Vertrages der Standortgemeinde Egelsbach 
mit dem Anteilskäufer über weitergehende Forderungen der Gemeinde - - 

Egelsbach" 

abzustimmen bzw. zu entscheiden, 

3. hilfsweise - sinngemäß -, 
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Gemeindevertretung und Gemeindevorstand der Antragsgegnerin vorläufig 
bis zur Feststellung des Eraebnisses des Bllrgerentscheides zum einpe- 
reichten zweiten ~ i r~erbegehren „ ~ l u ~ ~ l a t z  fgelsbach" zu untersag&, die 
Beschlüsse über 

den "Verkauf der Geschäfkanteile an der Hessischen Flugplatz GmbH 
(HFG),llber die Entwicklung und den Ausbau des Flugplatzes Frankfurt- 
Egelsbach, 

die „Andienung der Geschäftsanteile der Hessi'schen Flugplatz GmbH ge- 
man r) 14 Abc. 2 - 4. des Gesellschaftsvertragesn und 

den Abschluss eines separaten Vertrages der Standortgemeinde Egelsbach. 
mit dem Anteilskäufer über weitergehende Forderungen der Gemeinde 
Egelsbach" 

zu vollziehen, insbesondere dem Anteilskäufer oder dem Notar zu übermit- 
teln oder übermitteln zu lassen, 

weiter hilfsweise, . . 

die Sicherung auf den Zeitraum bis zum rechtskriiitigen Abschluss eines 
Hauptsacheverfahrens gegen einen evtl. Beschluss der Antragsgegnerin zu 
einer angeblichen Unzulässigkeit des zweiten Bürgerbegehrens zeitlich zu 
erstrecken. 

Die Antragsgegnerin hat- sinngemäß - beantragt, 

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zurllckzuweisen, 

und hat zur Begründung im Wesentlichen geltend gemacht: 

Die beantragte einstweilige Anordnung führe zu einer unzulässigen endgoltigen Vorweg- 

nahme der Hauptsache, weil bei einer Stattgabe der Anteilsverkauf - wie bei einem erfolg- 

reichen BOrgerentscheid -auf Dauer verhindert würde. NetJets habe erklärt, sich nicht an 

den Anteilskaufvertrag gebunden zu fuhle'n, wenn es in den Gemeindevertretungssitzun- 

gen am 5. und 6. März 2009 nicht zu einer Zustimmung zu dem Anteilsverkauf komme. 

NetJets werde das ihr zum 30. Mai 2009 zustehende'Rücktrittsrecht ausüben, wenn die 

vertraglichen Vollzugsvoraussetzungen bis dahin nicht vorlägen. Da bis zu diesem Zeit- 

punkt realistischer Weise weder von einer abschließenden Durchführung eines Bürgerent- 

scheids noch von einer Entscheidung in der Hauptsache ausgegangen werden könne. 

worde durch einen Erfolg des vorliegenden Antrags die Hauptsache sowohl rechtlich als 

auch faktisch vorweggenommen werden.'~us dem Liquiditatsplan 2009 der HFG ergebe 
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sich, dass die Gesellschafi spstestens Ende MärzlAnfang April 2009 wegen drohender 

Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag stellen mUsse. Da der Gesellschaft keine weite- 

ren Mittel mehr zur VerfUgung gestellt wurden, sei angesichts der jährlich zu erwartenden 

Verluste von Ca. 500.000,OO E, der bestehenden ~arlehensverbindlichkelten in Höhe von 

ca. 5,2 Mio Euro und eines kurzfristigen Sanierungsbedarfs für die Flugbetriebsflächen von 

350.000,OO E die Zahlungsunfähigkeit Ende MärzlAnfang April 2009 nicht abzuwenden. 

Wegen dieser fUr die Antragsgegnerin irreversiblen Verhältnisse müsse das Begehren der 

Bllrger zurUcktMen, zumal für ein Obsiegen des Bürgerbegehrens in der Hauptsache kei- 

ne hohe Wahrscheinlichkeit spreche. 

Das Bürgerbegehren sei schon wegen einer unzutreffenden und irrefuhrenden BegrUndung 

unzulässig. Eine Erweiterung des Flugplatzes setze zunächst ein rechtlich selbstandiges 

Planfeststellungsveriahren'voraus, in dem ~inwendungen vorgebracht werden kOnnten. In 

dem, Ergänzungsvertrag verpflichte sich NetJets zudem, den Flugplatz nur unter bestimm- 

ten Bedingungen weitgehend in der bisherigen Form zu betreiben. In der BegrOndung des 

Bürgerbegehrens werde dagegen der Eindruck erweckt, es komme zwingend zu einer Er- 

weiterung des Flugplatzes im Sinne eines ,,Großflughafens~nd dieUnterzeichnung des 

Bürgerbegehrens sei die einzige Möglichkeit, den ~usbau  zu verhindern. Der Unterschied 

zwischen Anteilsverkauf und Ausbau werde vermkcht. Es bleibe auch den bisheriaen An- 

teilseignern oder einem Erwerber im Rahmen eines Insolvenzverfahrens unbenommen, ein 

auf einen Ausbau gerichtetes Planfeststellungsverfahren zu betreiben. 

Das Unterbleiben einer einstweiligen Anordnung fbhre auch nicht zu einer „Existenzbedro- 

hung" der Unterzeichner des Bürgerbegehrens und durch einen Beschluss der Gemeinde- 

vertretung allein werde der Vollzug des Anteilskaufvertrages vom 30. Januar 2009 nicht 

bewirkt. weil damit noch nicht sämtliche Vollzugsbedingungen erfüllt seien, 

Das B~rgerbegehren enthalte auch keinen den Anforderungen des § 8b Abs. 3 Satz 2 

HG0 genugenden Kostendeckungsvorschlag. Es seien nicht nur die für eine begehrte 

Maßnahme unmittelbar erforderlichen Kosten, sondern auch Folgekosten, ein Verzicht auf 

Einnahmen sowie die Kosten einer von dem Vorhaben indirekt, aber zwangsläufig erzwun- 

.genen Alternative zu benennen. Aus den Ausführungen des Bürgerbegehrens ergebe sich 

' nicht, wie die weiteren, nicht im Einzelnen benannten Defizite der H'FG bei einem Verzicht 

auf die Anteilsveräußerung gedeckt werden sollten. Das von den Antragstellern zum Beleg 

der Möglichkeit eines wirtschaftlichen Weiterbetriebes des ~lugplatzes herangezogene 
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Gutachten des Herrn Faulenbach da Costa weise nach sachverstcindigen Stellungnahmen 

erhebliche Mangel auf und sei insgesamt unbrauchbar, zudem werde dort fUr einen wirt- 

schaftlichen Betrieb ein massiver Ausbau des Flugplatzes mit einer dramatischen Zunah- 

me an Lärm- und ~mweltimrnissionen vorgeschlagen. 

Der Hinweis auf eine magliche Insolvenz der HFG sei unzureichend. Es werde verschwie- 

gen, dass die Gesellschafter irn Falle eines lnsolvenzverfahrens faktisch während dieser 

Zeit verpflichtet seien, entstehende Defizite auszugleichen, und dass ihnen erhebliche Kos- 

ten für eine ordnungsgemäße Liquidierung entstehen k6nnten. Auch alternative Folgen 

eines nicht erfolgten Anteilsverkaufs würden nicht dargestellt, etwa dass die Antragsgegne- 

rin den Beschlüssen anderer Gesellschafter zu einer Kapitalerhöhung oder dem Verlust 

der im Insolvenzverfahren veraußerten ~ermögenswerte der HFE ausgesetzt wäre. Es, 

könnten auch Nachschusspflichten fUr alle verbliebenen Gesellschafter beschlossen wer- 

den. Schließlich sei das BOrgerbegehren auch'nicht auf eine konkrete und umfassende 

abschließende Sachentscheidung gerichtet, die die Gesamtverantwortung übernehme. Es 

werde nichts darOber gesagt, durch weiche  aßn nahmen der Fortbestand der HFG und 

deren Wirtschaftlichkeit zukUnftig sichergestellt werden solle. 

Ein Kostendeckungsvorschiag sei auch bei einem Ausfall von Einnahmen der Gemeinde 

erforderlich. Unzureichend sei insoweit der pauschale Hinweis auf den Verkauf von ge- 

meindeeigenen Bauplätzen bzw. gemeindlichen Immobilien. Für das Baugebiet „lrn BrUhl" 

bestehe ein Baubeireuungsvertrag, die Abrechnung des Treuhandkontos erfolge erst nach 

Ablauf von zehn Jahren und es sei auch noch völlig offen, ob die Gemeinde Oberhaupt ei- 

nen Erlös erzielen werde. Hinsichtlich der Bauplätze im Baugebiet „Leimenltautem stinden 

ebenfalls aktuell keine Mittel zur VerfUgung. Es bestehe kein Bebauungsplan, das Gebiet 

sei.nicht erschlossen und fast die Hslfte der gemeindlichen Gründstücke seien für Er- 

schliessungsmaßnahmen bestimmt. Es sei auch nicht davon auszugehen, dass der Ver- 

kauf der ehemaligen GemeindebOcherei hinreichende Erlöse erzielen werde. Das Gebäu- 

de sei ineinem äußerst maroden Zustand und der Verkauf des Grundstücks solle zur Ge- 

genfinanzierung der Sanierung der ,alten Schule" dienen. Zudem seien Erlöse aus Vermö- 

gensveraunerungen nach kommunalaufsichtlichen Weisungen nicht fUr Zwecke des Ver- 

waltungshaushaltes verwendbar. 

Das BOrgerbegehren verfolge zudem ein gesetzwidriges Ziel gernaß 5 8b Abs. 2 Nr. 7 

HGO, weil es gegen den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der gemeindli- 
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chen ~aushaltsf~hrung gemäß 5 92 Abs. 2 HG0 verstoße. Der Haushalt der Antragsgeg- 

nerin weise bereits seit vielen Jahren ein erhebliches Defizit auf. Es ware mit den 

Grundsätzen vernbnftigen Wirtschafte'ns.schlechthin unvereinbar. wenn sie nunmehr auf 

die Vereinnahmung eines erheblichen Kaufpreises für ihre GmbH-Anteile an der HFG ver- 

zichten und damit gezwungen würde, die bereits beschriebenen Verlustabdeckungen, 

übernahme von Darlehensverbindiichkeiten und Sanierungsauhendungen der HFG weiter 

mitzutragen. 

Das Verwaltungsgericht ~arms'tadt hat den einstweiligen Rechtsschutzantrag mit Be- 

schluss vom 3. März.2009 - 3 L 247109,DA (4) - abgelehnt und dies im Wesentlichen da- 

mit begründet, dass die Begründung des BUrgerbegehrens einschließlich des Kostende- 

ckungsvorschlags den Anforderungen des $86 Abs. 3 Salz 2 HG0 nicht genüge. Der Kos- 

tendeckungsvorschlag gehe nicht auf die Darlehensverbindlichkeiten'der HFQ von Ca. 5,2 

Mio. Euro ein. zwar handele es sich bei diesen Verbindlichkeiten juristisch um solche der 

GmbH, sie seien aber wirtschaftlich den Anteilseignern zuzurechnen. Es slünde ihnen kei- 

nesfalls frei, die betreffenden Verbindlichkeiten zu ignorieren und die Insolvenz der GmbH 

herbeizuführen. Es wäre deshalb zu einer sachgerechten Unterrichtung.der Unterzeichner 

des Bürgerbegehrens und der irn Falle eines BUrgerentscheids s~immbe'rechti~ten 6ürgef 

erforderlich gewesen, auf diese Verbindlichkeiten hinzuweisen und darzulegen, wie der auf 

die ~ n t r a ~ s ~ e ~ n e r i n  bei einem Unterbleiben des Anteilsverkaufs entfallende Anteil begli- 

chen werden sollte. Zudem sei die BegrUndung des BUrgerbegehrens irreführend, weil ein 

denknotwendiger Automatismus zwischen dem Verkauf der GmbH-Anteile und der Erwei- 

terung des Flugplatzes mit einer höheren Lärm- und Umweltbelastung, mit schlechteren 

Lebensbedingungen und mit der Wertminderung von Hausern und GrundstUcken in Egels- 

bach nach der Aktenlage nicht bestehe. 

Gegen diesen Beschluss haben die Antragsteller am 3. März 2009 Beschwerde eingelegt. 

Mit Schriftsätzen vom 4. März 2009 haben die Antragsteller ihre Beschwerde und die bei- 

den ~evollmächti~ten der Antragsgegnerin ihren ZurUckwelsungsantrag begründe!. 

Mit Beschluss vom 5. März 2009 hat der Senat im Wege eines sog. Schiebe- bzw. Stopp- 

beschlusses der Antragsgegnerin untersagt, vor dem 19. Marz2009 eine Entscheidung 

ihrer Gemeindevertretung über den Verkauf der Geschaffsanteile an der HFG und über die 
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Entwicklung und den Ausbau des Flugplatzes Frankfurt-Egelsbach herbeizuführen; wegen 

der Begründung wird auf den Beschluss Bezug genommen. 

Die Antragsteller begründen ihre Beschwerde unter Vertiefung ihres bisherigen Vorbrin- 

gens im Wesentlichen wie folgt: 

' - Für den Kostendeckungsvorschlag des BUrgerbegehrens sei der Fall der Insolvenz der 

Flughafengesellschaft die relevante Vorgabe gewesen. Die presseöffentlichen Botschaften 

aller Anteilseigner der Flughafengesellschaft seien in den vergangenen Monaten eindeutig 

davon ausgegangen, dass die ~lughafengesellschaft Insolvenz anmelden müsse, wenn sie 

nicht an NetJets verkauft wurde. Aus dieser klaren Willenserklärung aller Anteilseigner fol- 

ge, dass eine Abdeckung des Betriebsverlustes für die Weiteriohrung der Flughafengesell- 

Schaft Uber den Monat März 2009 hinaus von ihnen nicht beabsichtigt sei. Angesichts die- 

ser Sondersituation sei ein ~~i rgerbe~ehren gegen den Verkauf eines Gesellschaftsanteils 

an dieser ~lughafengesellschaft'nicht gehalten, hypothetisch die finanziellen Folgen des 

genauen Gegenteils dieser klaren Willenserklärung aller Mitgesellschafter den BUrgern in 

dem Text des BUrgerbegehrens darzulegen. 

Der angegriffene vemaltungsgerichtliche Beschluss verkenne zudem, dass dle Haftung 

einer GmbH fUr Verbindlichkeiten gemäß 5 13 Abs. 2 GmbHG grundsätzlich nur auf ihr 

Vermögen und die Haftung der Gesellschafter einer GmbH nur maximal auf die Höhe ihrer 

vertraglich vereinbaren Gesellschaftsanteile beschränkt sei, die die Antragsgegnerin in vol- 

ler Hdhe erbracht habe. Da die Antrag,sgegnerin keine Bürgschaft oder andere eigene di- 

rekte Haftung fOr Verbindlichkeiten der HFG übernommen habe, sei nichts ersichtlich, was 

die vom ~emaltungsgericht angesprochene angebliche ,,wirtschaftliche" Zurechnung einer 

weitergehenden Haftung begründen kdnnte. Ebenso wenig werde begründet, warum es 

den Anteilseignern und der GeschäftsfOhrung für den Fall einer möglichen Uberschuldung 

durch die Verbindlichkeiten nicht frei stehen sollte, die Insolvenz hefbeizufUhren. Auch bei 

fehlender Liquidität der HFG zur Befriedigung der Darlehensgläubigerinnen bei Endfallig- 

keit der Darlehen bestehe aus diesen ~rUnden keine Nachschusspflicht der Antragsgegne- 

rin. Wenn liquide Mittel der Gesellschaft zur RUckzahlung der Darlehen fehlen sollten, 

könnten die Darlehensgläubigerinnen auf die ihnen 2.B. im Darlehensvertrag gestellten 

Sicherheiten zurückgreifen. Aus dem veröffentlichten Jahresabschluss der HFG zum 31. 

Dezember 2007 ergebe sich, dass die Gesellschaft nicht überschuldet sei, weil die Ver- , 
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bindlichkeiten durch Sachanlagen in vollem Umfang gedeckt seien, so dass der Antrags- 

gegnerin auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen keine Haftung fUr die Darlehensver- 

bindlichkeiten drohe. Das BUrgerbegehren sei nicht verpflichtet gewesen, die BUrger Ober 

Details der Passiva der Bilanz der HFG zu inkrmieren und einen Kostendeckungsvor- . 
schlag fOr den Ausgleich der Darlehensverbindlichkeiten zu unterbreiten. Die finanzielle 

Situation der HFG sei mit der Thernatisierung einer mljglichen lnsolvenz hinreichend be- 

schrieben und dafUr sei ein Kostendeckungsvorschlag unterbreitet worden. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Kostendeckung seien auch geeignet. Nach 5 15 

Abc. 3 desBetreuungsvertrages fUr das Baugebiet .lm BrOhl" sei die Antragsgegnerin, nach 

der inzwischen erfolgten Durchführung des Umlegungsverfahrens berechtigt, das Treu- 

handkonto zu übernehmen, auf dem unstreitig ein Guthaben von 3,6 Mio. Euro vorhanden 

sei; jedenfalls schließe der Betreuungsvertrag eine Vorschusszahlung oder die Gewährung 

eines Darlehens auf den absehbaren Auszahlungsanspruch nicht aus. Der Verwendung 

dieses Guthabens stünden aufsichtsbehördliche Äußerungen nicht entgegen. Auch Ver- 

kaufserlöse für das Grundeigentum im Gebiet „Leimenkauteh seien denkbar, 

weil die Gemeindevertretung der Antragsgegnerin am 5. März 2009 mit der Umlegung des 

Baulandes parallel zum laufenden Aufstellungsverfa'hren für einen Bebauungsplan einen 

weiteren Schritt zur Qualifizierung des Grundeigentums als Bauland getan habe. Schließ- 

lich sei auch fUr einenVerkaufserlös des Hausgrundstücks der ehemaligen Gemeindebü- 

cherei eine Zweckbindung von der Gemeindevertretung nicht beschlossen worden: 

Die in der Begründung des Bürderbegehrens enthaltene Bewertung sei entgegen der im 

angefochtenen verwaltungsgerichtlichen Beschluss vertretenen Auffassung nicht "irrefüh- 

rend", sondern begrunde sich aus dem Inhalt des ~nteilskaufve~ra~es vom 30. Januar 

2009. Dieser sehe in 3 unter Nrn. 3. 3.1 und 3.3.2 als Bedingungen für den weiteren 

Kaufpreis die Genehmigung der von NetJets geplanten ~rweiterung des Flugplatzes in 

Teilschritten vor, nämlich die Erhljhung der Gewichtsbeschränkung für Flugzeuge von 20 

auf 25 t, die Einbeziehung von 60 m Asphalffläche in eine Start- und Landestrecke, die 

Verlangerung der Betriebsstrecke des Flugplatzes von.1 .I66 m auf 1.226 m, die Elnfüh- 

rung des Abfluges nach lnstrumentenflugregeln und die Erweiterung einer Rollbahn um bis 

zu 300 m. Die vom Gesetzgeber angeordnete Genehmlgungspflicht begrOnde sich aber 

gerade aus den potentiellen Umweltbelastungen und insbesondere den Lärmsteigerungen, 

die mit einer solchen Änderung verbunden sein ki5nnten. Aus der Sicht der ~nteilskauferin 



2 4 . M ä r z  2009 1 5 : 2 2  H e s s .  V G H  K a s s e i  N r .  0 4 2 8  S. 1 5  

sei diese genehmigte Erweiterung des Flugplakes fUr dessen wirlschafilichen Betrieb er- 

forderlich. Durch die Steigerung des maximalen Abfluggewichtes und die Verlgngerung der 

Start- und Landebahn solle der Einsatz grtlßerer und larmintensiverer Flugzeuge mit DU- 

senantrieb für den Gesch~ftsreiseflugverkehr ermoglichtwerden. Die Verringerung des 

Verkehrswertes der betroffenen Hausgrunds'tUcke werde gutachterlich bestatigt. Die in 

dem ~lu~~lat'zentwicklun~svertra~ vorgesehene Erhöhung des äquivalenten Dauerschall- 

pegels von 55 auf 57'd~(A) entspreche nach der Stellungnahme eines Mitglieds der 

Flugltirmkommision des Flugplatzes einer Zunahme des Verkehrs bei gleichbleibendem 

Mix um 58,5 % oder, was wahrscheinlicher sei, einem entsprechenden veränderten Flug- 
. . 

zeugmix mit lauteren Maschinen. Bisher seien in Egelsbach an keinem d,er lmrnissionsorte 

mehr als 55 dB(A) gemessen worden. 

Demgegenüber macht die Antragsgegnerin ergänzend im Wesentlichen geltend: 

Da weder aus der Fragestellung noch aus der ~egründung des BUrgerbegehrens hervor- 

gehe, dass es sich generell gegen den Betrieb des Flugplatzes ode'r in seiner bisherigen 

Form wende, sei es so zu verstehen, dass der Flugplatz nach dem Willen des Bürgerbe- 

gehrens weiterhin unter Beteiligung der Antragsgegnerin betrieben werden solle, es solle 

lediglich verhindert werden, dass ein Verkauf an einen privaten Dritten erfolge. Vor diesem 

Hintergrund sei das Bürgerbegehren verpflichtet darzulegen, wie dieser von ihm ange- 

strebte Weiterbetrieb unter Beteiligung der Antragsgegnerin wirtschaftlich ermoglicht wer- 

den sollte. Angesichts der ernormen finanziellen und wirtschaftlichen Tragweite der hier 

anstehenden Entscheidung (Insolvenz der HFG, Einnahmeausfälle angesiedelter Unter- 

nehmen und Vereine, Verlust von Arbeitsplätzen, Verlust der Stammeinlagen der Gesell- 

schafter, Ausfall von Auftragen von NetJets an angesiedelte Unternehmen, Ansiedlung 

eines Hotels und Medlaparks und mbgliche ~chadensersatzans~r~che) sei zu erwarlen 

gewesen, dass den BUrgern die ~ost'en einesweiterbetriebs mitgeteilt worden wären. Bei 

einem Erhalt des Flugplatzes in kommunaler Hand bestbnden auch Nachschusspflichten 

zur Deckung der jährlichen Defizite, zur Bewaltigung'des Investitionsstaus und der Darle- 

hensverbindlichkeiten. dies sei im Kosiendeckungsvorschlag des BUrgerbegehrens nicht 

dargelegt. Dem BUrgerbegehren seien die finanziellen ~ahrnenbedin~ungkn auch hinrei- 

chend bekannt gewesen. . . 

Das Zustandekommen des Anteilskaufvertrages entspreche auch den kommunalrechtli- 



2 4 . M ä r z  2009 1 5 : 2 2  H e s s .  V G H  K a s s e l  

chen Vorschriften. Nach 5 66 Abs. 1 Nr. 2 HG0 sei der Gemeindevorstand verpflichtet, 

BeschlUsse der Gemeindevertretung vorzubereiten. Dazu gehöre'es auch, ein umfangrei- 

ches und hoch komplexes Vertragswerk, an dem mehrere Vertragsparteien beteiligtseien, 

im Einzelnen vorzubereiten. Es sei kein vorheriger Grundsatzbeschluss der Gemeindever- 

tretung erforderlich, entscheidend sei, dass ihr die Letztentscheidung in Form der ~ust im- 

mung gemäß 5 51 Nrl 11 und $ 9  Abs. 1 Satz 2 HG0 vorbehalten bleibe. Im ~orfe ld sei der 

Verkauf auch hinreichend beraten,worden. Wegen der Liquiditätsprobleme der HFG sei 

aus zeitlichen Gründen ein anderes Vorgehen nicht mtlglich gewesen. Andererseits hätte 

es der Bürgerinitiative freigestanden, schon früher ein initiierendes Burgerbegehren einzu- 

leiten. 

Der Erlass der beantragten einstweiligen Anordnung würde schließlich zu einer unzulässi- ', 

gen endgültigen Vorwegnahme der Hauptsache führen, weil sich die Liquiditätsprobleme . 

der HFG durch akut aufgetretene Frostschaden auf dem Rollfeld weiter verschärft hätten 

und deshalb nunmehr absehbar die Insolvenz drohe, die allein durch den Verkauf der Ge- 

sellschaftsanteile abgewendet werden ktinne. Das werde auch zur Beendigung des Flug- 

betriebs fuhren, weil die HFG selbst lnhaberin der luftverkehrsrechtlichen ~enehmi~ung 

sei. die ihr im Falle einer Insolvenz entzogen wurde. 

Schließlich k6nne dem Burgerbegehren kein über die Fragestellung hinaus gehender 

Rechtsschutz gewährt werden, etwa hinsichtlich des Verzichts auf das Andienungsrecht in 

Bezug auf die Geschäftsanteile der anderen Gesellschafter, die erst dann veräußert wer- 

den könnten, wenn die Gemeindevertretung der Antragsgegnerin den bestehenden Vorbe- 

halt aufhebe. 

Das Bürgerbegehren verstoße gegen § 8b Abc. 2 Nr. 7 HGO, weil ein Verstoß gegen den 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aus 5 92 Abc. 2 HG0 und gegen die 

Verpflichtung aus 5 121 Abs. 8 Satz I HG0 zur gewinnbringenden FUhrung wirtschaftlicher 

Unternehmen der Gemeinde vorliege, wenn dies durch eine Insolvenz der HFG, die die 

~ntragsteller ausdrücklich hinnehmen möchten, unwiederbringlich vereitelt wurde. Immer- 

hin handele es sich um eine öffentliche Einrichtung der Verkehrsinfraslruktur, der eine un- 

mittelbare Insolvenz drohe. Es sei nicht gestattet, die Erfüllung des Öffentlichen~Zwecks der 

HFG leichtfettig aufs Spiel zu setzen. 
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Wegen derweiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des umfangreichen Beteiligtenvor- 

bringens wird auf den Inhalt der Streitakten im vorliegenden (7 Bände) und im Parallelver- 

fahren8 B 564109 gegen die Stadt Langen (5 Bände) sowie auf die jeweils beigefügten 

Unterlagen verwiesen. 

Die Beschwerde der Antragsteller gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Darm- 

stadt vom 3. März 2009 ist gemaß $147 Abs. 1 und § 146 Abc. 4 Satze I und 2 VwGO 

form- und fristgerecht beim Vewaltungsgericht eingelegt und gegenUber dem Hessischen 

Verwaltungsgerichtshof begründet worden. 

~ie.Beschwerdebe~ründun~ in den Schriftsatzen des ~erfahrensbevollmächtigten der An- 

tragsteller vom 4. und 13. März 2009 enthalt zwar entgegen § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO 

keinen ausdrücklichen Antrag. Ein solcher ist hier aber entbehrlich, weil sich die Be- 

schwerdebegründung nicht auf eine Bezugnahme auf das erstinstanzliche Vorbringen oder 

auf dessen bloße Wiederholung beschränkt, sondern sich eingehend mit dem angefochte- 

nen verwallungsgerichtlichen Beschluss auseinandersetzt und deshalb unzweifelhaft das 

Rechlschutzziel erkennen lässt, unter Abänderung dieses Beschlusses die am 27. Februar 

2009 beantragte einstweilige Anordnung zu erlassen (vgl. schenke, in KoppISchenke, 

VwGO, 15. Aufl. 2007, Rdnr. 41 zu g 46; Bader, in BaderFunke-KalserIKuntzelvon Albe- 

dyll, VwGO, 4. Aufl. 2007, Rndr.'28 zu § 146 jeweils m.w.N.). 

Die Beschwerde hat in der Sache in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg. 

Die Prüfungskornpetenz des Beschwerdegerichts beschränkt sich gemäß 5 146 Abs. 4 

Satz 6 VwGO auf die frist- und formgerecht dargelegten Gründe des Beschwerdeführers, 

so dass es im Beschwerdeverfahren einiweiligen ~echtsschutzes im Ergebnis zu einer 

Amtsermittlung gemäß § B6 Abs. I VwGO nur insoweit kommt, wie die den Anforderungen 

des § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO entsprechende Darlegung dazu Anlass gibt. 

~ i b  Beschwerdebegründung muss danach neben einem bestimmten Antrag die Grunde 

darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufiuheben ist, und sich mit der 

angefochtenen Entscheidung so auseinandersetzen, dass tragende Etwägungen des Ver- 

2009032007061 0-Besshhlus8-652-9. DOC 
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waltungsgerichts in Anlehnung an die Darlegungsvoraussetzungen des 3 124a Abs. 4 Satz 

4 i.V.rn. 5 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO mit schlUssigen ~e~enariumenten so in Frage gestellt 

werden, dass die Richtigkeit des angefochtenen verwaltungsgerichtlichen Beschlusses 

erfolgreich in Zweifel gezogen wird. 

Das ist hier der Fall, denn die Einwrinde der Antragsteller gegen die Annahme des Verwal- 

A. kkh tungsgeii&ts, der KostendeckungnvorachIag des ~(irgerbeghhrens sei unzureichend. weil 

er die Dariehensverbindlichkeilen der HFG und die Deckung des auf die Antragsgegnerin 

entfallenden Anteils nicht dargelegt habe, und die Begründung des Btirgerbegehrens sei 

wegen des behaupteten Automatismus zwischen dem Anteilsverkauf lind der mit höheren 

Belastungen verbundenen Erweiterung des Flugplatzes irreführend, sind bei der irn vorlie- 

genden Verfahren allein gebotenen und möglichen summarischen Prüfung gerechtfertigt. 

und die veiwaltungsgerichtliche Entscheidung erscheint auch nicht aus anderen Grrjnden 

jedenfalls im Ergebnis zutreffend. 

Der in 5 8b Abs. 3 Satz 2 HG0 vorgeschriebene Kostendeckungsvorschlag eines Bürger- 

begehren5 dient dem Zweck, den BUrgern in finanzieller Hinsicht die Tragweite und Kon- 

sequenzen der vorgeschlagenen Entscheidung deutlich zu machen, damit sie in ihrer Ent- 

scheidung auch die Veraniwortung fUr die wirischaftlichen Auswirkungen auf das Gemein- 

devermögen Ubernehmen kbnnen. Es sind deshalb nicht nur die unmittelbaren Kosten der 

vorgeschlagenen Maßnahme, sondern auch zwangsläufige Folgekosten, der Verzicht auf 

Einnahmen . . und die Kosten einer erzwungenen Alternativmaßnahrne zu berücksichtigen 

(vgl. u.a. OVG NW, BeschlUsse vom 19. Marz 2004 - 15 B 522104 - NVwZ-RR 2004 S. 519 

ff. = juris Rdnrn. 17 ff., vom 21. November 2007 - 15 B I879107 - HGZ 2008 S. 147 = juris 

Rndr. 3und vom 21. Januar 2008 - 15 A 2697107 - NWVBI. 2008 S. 307 f. = juris Rdnr. 8; 

OVG Schi.-H., Beschluss vorn 24. April 2006 - 2 MB 10106 - juris Rndr. 9; VG Kassel, Urteil 

vom 12. Mai 2006 - 3 E 57105 - HGZ ZOO8 S. 186 ff. = juris Rdnrn. 35 ff.; VG DUsseldorf, 

Beschluss vom 20. November 2007 - I L 1909107 - juris Rdnr. 10). Es soll vermieden wer- 

den, dass ein Biirgerbegehren mit der gemäß § 8b Abs. 7 HG0 dreijährigen Verbindlichkeit . 

eines endgültigen ~eschlusses der Gemeindevertretung Maßnahmen beschließt, deren 

finanzielle Folgen für die Gemeinde nicht überschaubar und nicht finanzierbarsind. Dabei 

dUrfen allerdings die Anforderungen an den Kostendeckungsvorschlag nicht Überspannt 
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werden, so dass überschlägige und'geschätzte, aber sehlüscige ~ngaben genügen, weil 

die Initiatoren eines Bürgerbegehrens regelmäßig nicht über das Fachwissen der Behärde . . 
verfügen (vgl. Ns OVG, Beschluss vom I I. August 2003 - 10 ME 82/03 - NVwZ-RR 2004 

S. 62 f. = juris Rndr. 2) und weil dieses plebiszitär-demokratische Element andernfalls 

weitgehend leerliefe. 

Daraus ergibt sich, dass der erforderliche Inhalt und Umfang eines Kostendeckungsvor- 

schlags von der mit dem Bürgerbegehren konkret beabsichtigten Maßnahme, also davon 

abhängen, welches eigentliche Ziel das Bürgerbegehren nach Fragestellung und BegrOn- 

dung insbesondere auch nach dem objektiven Empfängerhorizont.der Bürger verfolgt (vgl. 

Hess. VGH, Beschluss vom 23. November 1995 - 6 TG 3539195 - NVwZ-RR 1996 S. 409 

ff. = juris Rndrn. 10 ff. und Urteil vom 28. ~ktober 1999 - 8 UE 3683197 - NVwZ-RR 2000 

S. 451 ff. = juris Rdnr. 50). 

Das eigentliche Ziel des vorliegenden Bürgerbegehrens ist es - entgegen der Auffassung 

der Antragsgegnerin -erkennbar nicht, durch die Verhinderung des Verkaufs der OmbH- 

Anteile der Antragsgegnerin an NetJets den Weiterbetrieb des Flugplatzes durch die HFG 

als öffentliche Einrichtung unter maßgeblicher Beteiligung der Antragsgegnerin als Anteils- 

eignerin und ~elegenheitsgemeinde zu erreichen. Das Bürgerbegehren ist nach Fragestel- 

lung. Begründung, Kostendeckungsvorschlag und unter BerOcksichtigung der öffentlich 

I 
geführten Diskussion allein darauf gerichtet, den Verkauf der GmbH-Anteile an NetJets 

und die damit verbundene Erweiterung des Flugplatzes wegen der befürchteten höheren 

G 
Lärm- und Umweltbelastungen zu verhindern und dafllr auch die Insolvenz der HFG hinzu- 

nehmen. ~achdemdie Gesellschafter nach der letzten Kapitalerhßhung im November 

2008 jede weitere finanzielle Unterstutzung für den Weiterbetrieb der defizitaren HFG end- 

gültig ausgeschlossen hatten, lief die öffentliche Diskusslon letztlich - wie auch im vorlie- 

genden verfahren und wohl auch gegenüber der Gemeindevertretung - nur noch auf die . 
Alternative .Verkauf oder Insolvenz" hinaus. Unter diesen Umständen kannte das nach 

Abschluss des notariellen Anteilskaufverlrages'vom 30. Januar 2009 und nach der öffentli- 

chen Bllrgerversammlung vom 11. Februar 2009, in der ilber die Auswirkungen dieses 

Vertrages und einer mßglichen Insolvenzder HFG informiert worden war, mit dem uorlie- 

gend streitigen Kostendeckungsvorschlag eingeleitete (zweite) Bürgerbegehren, das am 

24. Februar 2009 eingereicht worden ist, nur noch dahin verstanden werden, dass im Inte- 
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resse der Verhinderung der ~erkaufsbedin~ten Erweiterung des Flugplatzes auch die all- 

seits heraufbeschworene lnsolvenz der HFG in Kauf genommen werden solle. 

So ist eiwa in einem der von der Antragsgegnerin mit ihrer ~eschwerdeerwiderung vom 

12. März 2003 eingereichten lnternetausdrucke der das BUrgerbegehren tragenden BOr- 

gerinitiative ZU dem .vor allem von den verantwortlichen der Wirtschaftsmisere selbst kon- 

struiert(en) . .. Horrorszenario ,Insolvenz'" ausgeführt, dass das maximale Risiko fUr die 

Gemeinde Egelsbachim Falle einer Insolvenz der HFG der Verlust ihrer Beteiligung in Hö- 

he von zur Zeit 413.000,OO G sei, weil im Gesellschaftsvertrag der GmbH weder eine Nach- 

schusspflicht vereinbart sei noch eine ~ ~ r ~ s c h a f t  der Gemeinde für die GmbH existiere. 

Alle Kosten eines lnsolvenzverfahrens würden ausschließlich aus den Vermögenswerten 

der GmbH bezahlt und es entstünden keine Folgekosten. Würden stille Reserven, wie z.0. 

abgeschriebene Grundstückswerte und Immobilien der Gesellschaft, reallslert, mindere 

das den Wertverlust auch der bisherigen Anteilseigner. Die Bewertungen und mögliche 

Veräußerungen der Vermögenswerte der GmbH bestimmten auch, wieviel Geld für die 

Glaubiger und schlussendlich für die Gesellschafter Obrig bleibe, es sei also durchaus 

möglich, dass die Gemeinde Egelsbach statt 100% nur einen Teil ihrer Anteilsweries ver- 

liere. Problematisch werde die lnsolvenz allerdings für diejenigen, die sie durch ~icsmana- 

gement und.mangelnde ~ontrolle in den letzten Jahren zu verantworten hatten. Im Falle 

.der HFG hatte also die lnsolvenz eine klärende Wirkung bezüglich der wirklichen Vermö- 

genswerte'und aufklarende Wirkung bezüglich der persönlichen Verantwortungen. 

Bei dieser erkennbaren Zielsetzung unter lnkaufnahme einer lnsolvenz der HFG war ein 

Kostendeckungsvorschlag für die zur Vermeidung einer lnsolvenz und den Weiterbetrieb 

der HFG erforderlichen Defizitabdeckungen, für den Ausgleichder Darlehensverbindllch- 

keiten und die Sanierungskosten entbehrlich (vgl. OVG NW, Beschlussvom 21. November 

2007 a.a.0. juris Rndr. 5). Es wilrde auch die ~nforderun~en an ein ~ür~erbe~ehren  Uber- 

spannen, wenn ein Kostendeckungsvorschlag verlangt würde, den die Gesellschaft und 

ihre Anteilseigner selbst Obereinstimmend fUr nicht realisierbar und wirtschaftlich nicht ver- 

tretbar halten. 

Die betragsmäßigen Angaben der .juristisch der GmbH zuzuordnenden Darlehensverbind- 

lichkeiten und deren anteilsmäßige Begleichung durch die Antragsgegnerin waren danach 

entgegen den Ausführungen des Verwaltungsgerichts auch nicht unter dem .wirtschaftli- 

ctienu Gesichtspunkt der Weiterführung der HFG unter Beteiligurig der Antragsgegnerin in 
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dem Kostendeckungsvorschlag erforderlich; der somit schon nicht dringend gebotene Hin- 

weis, sie mOsse bei einem Verzicht auf den Anteilsverkauf zukünftig anfallende Verluste 

der Gesellschaft anteilig tragen, genügt unter den vorliegenden Umständen jedenfalls den 

gesetzlichen Anforderungen. 

. Die Darlehensverbindlichkeiten der HFG waren auch nicht als Zusatzkosten einer von dem 

Bürgerbegehren in Kauf genommenen Insolvenz der Gesellschaft'anzugeben. Diese haftet 

für ihre ~erbindli~hkeiten gemäß 5 13 Abs. 2 GrnbHG nur mit ihrem ~esellschaftsvermö- 

gen und die Haftung der Gesellschafter beschränkt sich auf deren Einlage, eine persönli- 

che Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft besteht bei einer 

GmbH gerade nicht, und zwar auch nicht im Insolvenzverfahren. So ist in einem von der 

Antragsgegnerin in Auftrag gegebenen und zum Verfahren eingereichten .Rechtsgutachten 

zu Fragen in Bezug auf eine Insolvenz oder Liquidation der Hessischen Flugplatz GmbH 

.Egelsbach" von Rechtsanwalt und Notar Boermann vom 16. Januar 2009 auf Seite 8 zu 

Verpflichtungen der Gesellschafter aus Verträgen der ~lughafengesellschaft mit Dritten 

u.a. ausgeführt, wechselseitige Verpflichtung& aus Verträgen beträfen grundsätzlich nur 

die jeweiligen ~ertra~sparteien. Etwas anderes wurde im vorliegenden Fall nur gelten, . ' 

wenn Gesellschafter der Flughafengesellschaft hinsichtlich eines Vertrages der Gesell- 

schaft mit einem Dritten eine ~er~flichiende Erklärung, z.B. in Form einer BOrgschafi oder 

einer Garantie, abgegeben hätten. Dies gelte auch im Falle der Insolvenz der Flughafen- - 
gesellschaft. Nur wenn sich Gesellschafter in der oben beschriebenen Form Dritten ge- 

genüber verpflichtet hätten, könnten sich diese möglicherweise im Falle der Insolvenz ge- 

genüber den Gesellschaftern schadlos halten. Etwas anderes gelte auch dann nicht, wenn 

die lnsoivenz'der Flughafengesellschaft 2.B. dadurch herbeigeführt werde, dass die Ge- 

sellschafter insgesamt oder Einzelne von ihrien nicht mehr bereit seien, Defizite der Flug- 

hafengesellschaft durch Zuschüsse oder sonstige Einlagen abzudecken. 

Danach waren auch unter dem Gesichtspunkt der'lnsolvenz die Darlehensverbindlichkei- 

ten im Kostendeckungsvorschlag nicht aufzuführen. 

Die Einwande der Antragsteller sind auch nicht deshalb unschlllssig, weil der Kostende- 

ckungsvorschlag aus anderen Grü~den bei summarischer PrOfung als unzureichend anzu-, 

Sehen wäre. 
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Die bei einem Erfolg des beantragten Bürgerentscheids maximal unmittelbar verursacht&n 

finanziellen Verluste der Antragsgegnerin durch Verzicht auf den dem Nennwert ihres Ge- 

sellschaftsanteils entsprechenden Basiskaufpreis von 413.000,OO € und auf die anteiligen 

bedingungsabhängiben Kaufpreise von insgesamt 82.575,00 € sind in dem   astende- 
ckungsvorschlag zutreffend beziffert und es ist auch die Möglichkeit eines Verlustaus- 

gleichs durch Verkauf gemeindeeigener Grundstocke aufgefohrt worden. Unabhängig von 

der Frage, ob auch'bei einer Erweiterung des Kostenbegrifis um entgangenen Gewinn ein 

.Schaden entstehen worde, weil der Kaufpreis trotz der Verm6genswerte der HFG Ober 

dem wirtschaftlichen Wert der Gesellschaftsanteile liegt (vgl. OVG NW, Beschluss vom 

19. März 2004 a.a.0. juris Rndrn. 17 ff.), und unabhängig davon, ob bei einem bloßen Ein- 

nahmeausfall Oberhaupt neben dessen Bezifferung ein Deckungsvorschlag für dessen 

Ausgleich erforderlich ist (dagegen wohl OVG Schl.-H.. Beschluss vom 24. April 2006 

a.a.0. juris Rndr. 9), hat das BUrgerbegehren hier jedenfalls einen ~eckungsvorschla~ un- 

terbreitet, der nicht von vornherein als nach den gesetzlichen Bestimmungen undurchführ- 

bar oder sonst nicht realisierbar erscheint. Das Treuhandkonto flir die Entwicklung des 

Baugebietes .im Brühl" kann gemäß 5 15 Abs. 3 des Betreuungsvertrages nach der offen- 

\ ,  

sichtlich bereits erfolgten Durchfuhrung des Umlegungsverfahrens von der Antragsgegne- 

rin übernommen werden und weist ein Guthaben von 3,6 Mio. f auf. Dass auch Grundstü- 

0 cke im Gebiet .Leimenkaute" als Bauetwartungsland und das GrundstOck der ehernallgen 

GemeindebUcherei gewinnbringend verkauft werden können, Ist nach dem Vorbringen der 

Beteiligten nicht ausgeschlossen. Eine Zweckbindung dUflte dem Ausgleich ebenfalls nicht 

entgegenstehen, weil es sich bei den zum verkauf stehenden GmbH-Anteilen an der HFG 

ebenfalls um gemeindliche Vermögenswerte handelt. 

Angesichts des bisherigen defizitären Betriebs der HFG, des unklaren wertes ihrer Ver- 

mögensgegenstände und der finanziellen und tatsächlichen ~nwä~barkeiten des Anteils- 

kaufvertrages vom 30. Januar 2009 kann im Hinblick auf den weiten kommunalen Enl- 

scheidungsspielraum in einem ~erzicht auf den erwarteten Kaufpreiserlös und in der m6g- 

I 
lichen Herbeiführung eines lnsolvenzverfahrens der HFO noch nicht ein mit den Grundsät- 

\..- 

V Zen vernünftigen Wirtschaftehs schlechterdings unvereinbares und nicht zureichend be- - 
gründbares Handeln gesehen werden, das gegen den Grundsatz sparsamer und wirt- 

schaftlicher Haushaltswirtschaft gemäß 3 92 Abs. 2 HG0 verstoßen und das Bürgerbegeh- 
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ren gernaß 5 8b Abs. 2 Nr. 7 HG0 unzulässig machen wurde (vgl: Bayer. VGH, Urteil vom 

18'. Marz 1998 - 4 B 97.3249 - NVwZrRR 1999 C. 137 ff. = juris Rdnr. 17; OVG NW, Be- 

schluss vom 26. Oktober 1990 - 15 A 1099187 - NVwZ-RR 1991 S. 509 f. = juris Rndrn. 9 

- ff.). 

2 . ?-J?)' ~ i e  Einwande der Antragsteller gegen die Annahme des Verwaltungqerichts. die Begrün- 

dung des BOrgerbegehrens sei irreführend, sind ebenfalls Oberzeugend. 

Aus den Bedingungen des im Kostendeckungsvorschlag des BOrgerbegehrens angespro- 

chenen ~nt'eilskaufvertrages ergibt sich, dass mit (ibernahme des Flugplatzes durch Net- 

Jets eine Erweiterung vorgesehen ist und die entsprechenden behördlichen Genehrnigun-- 

gen eingeholt werden sollen. Dass ein genehmigungsbedürftiger Ausbau und eine geneh- 

migungsbedürftige Betriebserweiterung eines Flugplatzes mit höheren Urnweltbelastungen 

verbunden sein dürften, ist nicht von der Hand zu weisen. ~ a s s  der Verkauf nicht automa- 

tisch, sondern erst nach Erteilung der entsprechenden Genehmigungen zu einer Erweite- 

rung führt, entspricht ebenfalls der allgemeinen Lebenserfahrung und bedurfte deshalb 

keines besonderen Hinweises in der BegrUndung des Bürgerbegehrens. Diese erweckt 

auch nicht den Anschein, dass allein ein Verkauf an NetJets eine Flugplatzerweiterung 

nach sich zieht oder dass allein der beantragte BOrgerentscheid eine solche verhindern 

konnte. Wie aus den GesarnlumstBnden bei Einleitung des Bürgerbegehrens und auch 

durch die Bezugnahme auf die Kaufpreisbedingungen in dessen Ko~tendeckun~svorschla~ 

für alle Bürger klar ersichtlich ist, so11 sich der beantragte Bürgerentscheid nur auf den kon- 

kreten Anteilsverkauf an NetJets und die konkret dadurch veranlasste Erweiterung des 

Flugplatzbetriebes beziehen, so dass ohne Weiteres erkennbar keine Aussage zu Aus- 

bauplanen anderer.Betreiber. etwa der bisherigen Anieilseigner oder anderer Investoren, 

oder zu Ober das Bürgerbegehren hinausgehenden Gegenmaßnahmen getroffen wird. 

3. D I ~  ~egenargumente'der ~ntragsteller sind letztlich auch nicht etwa deshalb insgesamt 

, . 
unkchlüssig, Geil das BUrgerbegehren oder der Erlass der beantragten einstweiligen An- 

ordnung offenkundig aus anderen GrOnden unzulässig und deshalb der angefochtene ver- 

waltungsgerichtliche Beschluss jedenfalls im Ergebnis zutreffend ware. 

Der Zulässlgkeit des ~ur~erbe~ehrens steht nicht von vorneherein entgegen, dass aus- 

weislich der exemplarisch eingereichten Unterschriftslisten einige Unterschrifien ohne das 

2009032007061O~Beschluss8~B~52~9. DOC 
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n .  
fomularmäßig vbrgecehene Datum der Unterschrifisleistung geleistet worden sind. Dazu 

hat der Senat bereits entschieden, dass 5 8b Abs. 3 Satz 3,2. HS HG0 nicht das formelle 

Erfordernis der Angabe dieses Datums aufstellt, sondern nur materiell,regelt. dass die 

Wahlberechtigung der Unterzeichner .im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein" 

muss, und dass im Rahmen der VorprUfung nur solche Unterschriften nicht berücksichtigt 

werden dUrfen, fllr die das Vorliegen dieser Voraussetzung nicht mit angemessenem Auf- 

wand etwa unter Heranziehung des gemeindlichen Melderegisters geklärt werden kann, 

indem z. B. gepraft wird, ob die jeweiligen Unterzeichner an jedem Tag eines maßgebli- 

chen .Zeitfenstersn - hier zwischen Einleitung und Einreichung des Bürgerbegehrens - 
wahlberechtigt waren (vgl. Hess. VßH, Beschluss vom 17. November 2008 - 8 B 1806108 

- LKRZ 2009 S. 62 fi. = juris Rdnrn. 47 ff.). , . 

Der Zulassigkeit des BUrgerbegehrens und einer einstweiligen Siiherungsanordnung ge- 

maß 5 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO steht weitethin nicht entgegen. dass das Bürgerbegehren . . 

3 - 2  bereits vor Ergehen des in 5 4 Nr. 4.2:2 des Anteilskaufvertrages vom 30. Januar 2009 als 
/ 

Vollzugsbedingung vorgeschriebenen und für den 5: März 2009 geplanten Zustlmmungs- 

beschlusses der Gemeindevertretung der Antragsgegnerin eingeleitet und eingereicht wor- 

den ist. 

Das vorliegende BUrgerbegehren stellt zwar entgegen der Auffassung der Antragsteller 

kein sogenanntes initiierendes BUrgerbegehren dar, das gemeindliche Aktivitäten.in einem 

bisher nicht behandelten Regelungsbereich neu anstoßen, also ein bisher ,unbestelltes, 

Feld bearbeiten" will (vgl. Hess. VGH, Beschluss vom 13. Juli 2004 - 8 TG 1067104 - 
HGZ 2004 S. 418 ff. = juris Rdnr. 59), es richtet sich vielmehr - wie oben ausgefilhrt - ge- 

gen den bereits in allen Einzelheiten vereinbarten und schon notariell beurkundeten Anteil- 

kaufvertrag mit NeWets, der zur Wirksamkeit noch der Zustimmung der Gemeindevertre- 

tung der Antragsgegnerin bedarf, so dass es in seiner Zielrichtung auf die Korrektur dieser 

bereits (weitgehend) entschiedenen Angelegenheit durch Verhinderung des unmittelbar 

bevorstehenden zustimmenden Beschlusses der Gemeindevertretung gerichtet, also als 

vorbeugend - kassatorische$ Bürgerbegehren anzusehen ist. Durch die entsprechend Nr. 2 
-. .__ . 

der beantragten Sicherungsanordnung ausgesprochene Untersagung dieses Beschlusses 

wird deshalb - zumindest vorübergehend - die Hauptsache vonnreggenommen. 

3 -  3 
Der vorbeugende Rechtsschutz und die Vorwegnahme der Haupisache sind hier aber un- 
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ter dem Gesichtspunkt effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 GG ausnahmswei- 

se zulässig: weil es den Antragstellern nicht zuzumuten ist, den Zustimmungsbeschluss 

der Gemeindevertretung der Antragsgegnerin abzuwaiten und erst dagegen nachträglich 

mit einernkassatorischen BOrgerbegehren vorzugehen. Sie wurden dadurch zwar nicht in 
ihrer pers8nlichen Existenz gefährdet, das von ihnen initiierte BUrgerbegehren wtirde aber 

in seiner .Existenz vernichtet', weil selbst ein erfolgreicher Bürgerentscheid den zur Wirk- 

samkeit des Anteilskaufvertrages fuhrenden Beschluss der Gerneindevertretung nicht mehr ' 

r~ckwirkend aufheben kbnnte und das Bürgerbegehren deshalb gegektandlos würde (vgl. 

Hess. VGH, Beschluss vom 17. November 2008 aia.0. juris Rdnrn. 32 ff.). Die anderen 

unter !j 4 Nr. 4.2 des Anteilskaufvertrages geregelten Vollzugsbedingungen liegen nicht in 

der ~ntscheidun~sbefu~nis der Antragsgegnerin oder stellen bloße Vollzugshandlungen 

dar. die nicht in die Kompetenz der ~eheindevertretu"~ und damit auch nicht in die eines 

Bürgerentscheids fallen. 

Dlese Unzumutbarkeit nachträglichen Rechtsschutzes ist im Rahmen der Abwägung auch 

der Antragsgegnerin und nicht den Antragstellern zuzurechnen, weil sie durch die Verfah- 

rens- und Vertragsgestaltung der Antragsgegnerin herbeigeführt worden ist. 

Aus den Regelungen der hessischen Gemeindeordnung ergibt sich die Vorstellung des 

Gesetzgebers, dass fUr derart wichtige Angelegenheiten wie die Veräußerung von.ge- 

meindlichen Beteiligungen an bffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen 

gemäß !j 9 Abc. 1 und !j 51.Nr. 11 HG0 ausschließlich die Gemeindevertretung als obers- 

tes Organ der Gemeinde entscheidungsbefugt Ist, so dass ~ürgerbe~ehren, die gemäß 

3 8b Abc. 1 HG0 nur Ober wichtige ~n~e le~enhe i ten  der Gemeinde einen Bürgerentscheid 

beantragen können, sich g 8b Abc. 3 Satz 1,2. HS HG0 gegen einen derartigen, 

regelmäßig nach dffentli'cher Diskussion gefassten Beschluss der Gerneindevertretung 

richten'können, und zwar innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Wochen nach dessen 

Bekanntgabe. Die in § 66 Abs I Satz 3 Nr. 2 HG0 vorgesehene Vorbereitung derartiger 

Beschlüsse der Gemeindevertretung durch den grundsiltzlich gemäß 5 9 Abc. 2 HG0 (nur) 

für die laufende Verwaltung zuständigen Gemeindevorstand hat diese grundsätzliche 

Kompetenvuweisung und die ~ntscheidun~sfreiheit der Gemeindevertrefung zu ber0ck- 

sichtigen. D i s  spricht dafür, bei einem beabsichtigten Verkauf gemeindlicher GmbH- 

Anteile von erheblicher Bedeutung zunächst einen Grundsatzbeschluss der Gemeindever- 
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tretung herbeizuführen und dieser gegebenenfalls ausgehandelte EntscheidungsentwOrfe 

vorzulegen; dann hat ein kassatorisches Burgerbegehren auch jeweils die Mllglichkeit, im 

Sinne der Rechtsprechung der hessischen Verwaltungsgerichte einzelne Vollzugshandlun- 

gen des Gemeindevorstands zur Sicherstellung der Durchführbarkeit von Burgerbegehren 

und BOrgerentscheid gemaß 5 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO vorübergehend zu blockieren, oh- 

ne dass die Hauptsache vorweggenommen werden müsste. 

Ob die hier gewählte Verfahrensweise und Vertragsgestaltung, dass namlich der Gemein- 

devertretung ohne eigenen Grundsatzbeschluss ein bereits endgoltig inallen Einzelheiten 

vereinbarter, unterschriebener und sogar bereits notariell beurkundeter Anteilskaufvertrag 

- angesichts der drohenden Insolvenz der HFG letztlich ohne Alternative - nui noch zur 

f Herbeiführung einer Vollzugsbedingung vorgelegt wird, . . diesen .~... gesetzlichen . .. . . Anforderungen 
. i (noch) gerecht wi!d. ist sehr zweifelhafi. kann aber letztlich dahinstehen, denn jedenfalls 0 . . .  . . 

können die dadurch bewirkten Rechtsschutzerschwernisse einem gegen den Verkauf ge- 

richteten Bürgerbegehren nicht entgegen gehalten werden. 

1.7 Andererseits hat der Senat im Rahmen der gerichtlichen Abwägung vor Erlass der bean- 

tragten einstweiligen Anordnung gemäß g 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO ber0cksichtlgt, dass 

diese nur der vorläufigen Sicherung VonBürgerbegehren und BUrgerentscheid dadurch 

dient, dass dessen Gegenstandslosigkeit durch Eintritt der Vollzugsbedingung in 5 4 

Nr. 4.2.2 des Kaufvertrages verhindert wird, dass der Verkauf aber nicht endgnltig unmög- 

lich gemacht werden soll, bevor überhaupt ein Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. 

Da NetJets nach Nr. 4.5 des Vertrages „bis spätestens vier Monate nach dem Unterzeich- 

n~ngstag", also bis zum 30. Mai bzw. 2. Juni 2009, an den Veriragsschluss gebunden ist, 

erscheirit es bei einer zeitlich in Abweichung von der Antragstellung bei einer auf zwei Wo- 

chen nach einer Entscheidung des Gemeindevorstandes über die Zulässigkeit des BOrger- 

begehrens im Wege der einstweiligen Anordnung beschränkten Untersagung eines Zu- . 

stimmungsbeschlusses durchaus noch möglich, bis zum Ablauf dieser vertraglichen Bin- - 
dungsfrist einen Bürgerentscheid durchzufahren. Dabei hat die Antragsgegnerin den Bür- 

gern gemäß $8b Abs. 5 HG0 die von den Gemeindeorganen vertretene Auffassung dar- 
zulegen, ohne an das Neutralitätsgebot gebunden zu sein, sofern sie den Sachlichkeits- 

grundsatz beachtet (vgl. Hess. VGH. Beschluss vom 25. Juni 2004 - 8 TG 1169104 - 
ESVGH 54 S. 246'ff. = HGZ 2004 5.313 ff. = DÖV 2004 S. 966 ff. = juris Rdnr. 7). 



2 4 . M ä r i  2 0 0 9  1 5 : 2 3  H e s s .  V G H  K a s s e l  

2- L Sollte der Verkauf wegen der Llqulditätsprobleme der HFG und eines dadurch erforderli- 

chen lnsolvenzantrags bereits vor Ablauf der in Nr. 4.5 des Anteilskaufvertrages vereinba- 

ren Bindungsfrist scheitern, Hllt dies nicht in den Zurechnungsbweich der Antragsteller, 

sondern in den der Antragsgegnerin, da davon ausgegangen werden kann, dass eine ver- 

traglich geregelte Frist filr die Herbeiführung der Vollzugsbedingungen auch tatsachlich 

ausgeschöpft werden kann. 

Die Beschwerde der Antragsteller war auch hinsichtlich derübrigen über die bloße Siche- 

rung des Bürgerbegehrens hinausgehenden Anträge zurückzuweisen, insbesondere hin- 

sichtlich der Andienung der HFG-Geschäftsanteile, da sich diese auf die Durchfuhrbarkeit 

des Anteilsverkaufs der übrigen Gesellschafter bezieht, also das Ziel des vorliegenden 

Bürgerbegehrens nicht betrifft. Es handelt sich insoweit auch nicht um „eine'wichtiie Ange- 

legenheit der Gemeinde" (der Antragsgegnerin) im Sinne des § 8b Abc. l HGO. 

Nach alledem ist der Beschwerde der Antragsteller in dem aus dem Tenor ersichtlichen 

Umfang mit der Kostenfolge aus 5 155 Abs, 1 und § 159 VwGO i.V.m. 5 I00 ZPO statt- 

zugeben. 

Die Festsetzung des streitwertes für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 47 i.V.m. 5 53 

Abc. 3 ' ~ r .  1 und 5 52 Abc. 1 GKG und legt in Anlehnung an Nr. 22.6 und Nr. 1.5 des 

Streitwertkataloges fUr die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Fassung 712004 (NVwZ 2004 

S. 1327 und 1330) den Auffangstreitwert zugrunde, ohne diesen zu halbieren, weil zumin- 

dest vorlaufig die Hauptsache vorweggenommen wird. 

Dieser Beschluss ist gemäß 5 152 Abc. 1 VwGO und 5 68 Abs. 1 Satz 4 i.V.m: 5 66 Abs. 3 

Satz 3 GKG unanfechtbar. 

Höllein Dr..Lambrecht Jeuthe 

des Hess. Verwaltungsgefi~htshofe~ 




